Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord
Absender in Druckbuchstaben
Hindenburgufer 247
(Vorname, Name, Anschrift):
24106 Kiel
………………………………….

………………………………….
- oder
………………………………….

………………………………….
Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Wirtschaft und Arbeit

Alter Steinweg 4

20450 Hamburg


Datum: …………………………

- oder an eine der Auslegestellen (Städte, Gemeinden)

Frist: 20. November 2008 
Planfeststellungsverfahren zur Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe für 14,50 m tiefgehende Containerschiffe 
Planänderungsverfahren vom Herbst 2008 

Gegen die geplante Fahrrinnenanpassung erhebe ich Einwände und mache meine Einwendung vom April/Mai 2007 voll inhaltlich zum Gegenstand dieser Einwendung.

Ich befürchte durch die Elbvertiefung eine Beeinträchtigung meiner Rechtspositionen und Interessen, zumindest aber erhebliche Nachteile (z. B. als Eigentümer/ Mieter/ Pächter eines Grundstücks, Landwirt, Fischer, Besitzer eines Sportboots, Berechtigter an Hafen- und Liegeplätzen, Anwohner, Erholungssuchender) Ich bin:

…………………………………………………………………………………………….
Zu obigen Plänen erhebe ich

Einwendung und Anregungen

und bitte Sie, mir rechtzeitig vor der Anhörung die Stellungnahme der Vorhabensträger zu diesem Schreiben zu überlassen.

1. Die Auswirkungen der letzten Elbvertiefung sind noch nicht hinreichend erfasst und bekannt. Bei der letzten Elbvertiefung wurde der Beweissicherungszeitraum von der Plankommission bis 2015 zur Genehmigungsauflage gemacht. Im Planfeststellungsbeschluss der letzten Elbvertiefung steht: „Eine weitere Vertiefung darf in keinem Fall erfolgen.“ Insbesondere die Sockelstrecke durfte nicht angetastet werden. Die Teilaufhöhung der Medemrinne als Bauwerk (Drosselstrecke) kann versagen und bietet daher keinen dem Sockel zwischen Otterndorf und Lühe vergleichbaren Schutz gegen einströmende Wassermassen bei Sturmfluten.
2. Ich bemängele, dass die ausgelegten Planungsunterlagen für Laien nur mit Hilfe fachlicher Beratung verständlich sind und damit nicht §6 UVPG entsprechen.

3. Es besteht kein Bedarf für eine weitere Elbvertiefung. Schon jetzt fahren Schiffe, die dem Bemessungsschiff entsprechen (Länge 350 m, Breite 49 m, Tiefgang 14,5 m) größtenteils tideunabhängig im Linienverkehr regelmäßig nach Hamburg.
4. Beanstandet werden die Zunahme der Strömungsgeschwindigkeit, die Änderung des Tidenhubs, der Tidenwasserstände, der Sturmflutwasserstände, die schiffserzeugten Belastungen, die Zunahme des Salzgehaltes und Verschiebung der Brackwasserzone, Absenkung des Grundwasserspiegels, Erosion der Elbufer und Auflandungstendenzen an Nebenflüssen und dadurch Probleme bei der Entwässerung landwirtschaftlich genutzter Flächen, Verringerung des Sauerstoffgehalts, Verlust von Laichplätzen und Biotopen, Lärm- und Luftbelastungen, Freisetzung schadstoffhaltiger Sedimente, Flächeninanspruchnahme und künftig deutlich höheren Unterhaltungsaufwand sowie Zunahme der Sturmflutgefahr. Ich sehe vordringlich eine Beeinträchtigung der Deichsicherheit, besonders an den scharliegenden Prallhängen wie im Lühe-Bogen im Alten Land, ansonsten Erschwerung der Wasserwirtschaft sowie der Unterhaltung und Sicherung von Nutzflächen, Verlust von Fischfangplätzen, Gefährdung von Bausubstanz und anderen Sachgütern, Erhöhung der schiffserzeugten Belastungen und Verarmung der Flussgebietseinheit Elbe. Der Anliegergebrauch leidet bereits infolge der letzten Elbvertiefung durch Verschlickung von Häfen, Liegeplätzen und Zufahrten sowie die Nutzung von Wassersportrevieren werden beeinträchtigt oder gehen verloren, auch durch Folgemaßnahmen wie Tonnenverlegung (zu Lasten der Fischerei), strombauliche Verfügungen und Unterhaltungsbaggerungen. Mit dem Ausbau wird darauf verzichtet, einen guten Zustand der Elbe gemäß Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. Diesen sowohl in der Summe als auch im Einzelfall gegebenen Nachteilen stehen keine durch belastbare Daten gestützte wirtschaftliche Vorteile gegenüber. Dies wird von den Trägern des Vorhabens zwar stets behauptet, jedoch nicht nachvollziehbar begründet und hält auch einer sachlichen Überprüfung nicht stand. 
5. Im Einzelnen ergänze ich diese Bedenken und Anregungen wie folgt:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Insbesondere weise ich auf die folgenden Konflikte hin:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ich fordere die Neuberechnung der Sturmfluthochwasserstände, Fließgeschwindigkeiten, Erosion/Sedimentation, Schiffswellenenergie, Versalzung und Umweltauswirkungen sowie die Einhaltung des Beweissicherungszeitraums von 15 Jahren für die letzte Elbvertiefung. Ich fordere eine deutlich verbesserte Beweissicherung bereits vor der weiteren Elbvertiefung. Ich fordere den Rückbau der Elbvertiefung bei Überschreitung der prognostizierten Sturmfluthochwasserstände.

Ich beziehe mich weiter auf die gesonderten Einwendungen der Rechtsanwälte Günther, Heidel, Dr. Wollenteit, Hack u.a. für Deich-, Unterhaltungs-, Fischerei- und Wassersportverbände und auf die Einwendungen der Gemeinde Jork und Samtgemeinde Lühe und schließe mich der Argumentation des „Regionalen Bündnisses gegen Elbvertiefung“ an.

…………………………………………………………………………………………….

(Unterschrift/en)

(Kopie von der Einwendung aufbewahren. 
Ggfs. Anlagen beifügen)
